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SYZYGY AG
Bad Homburg v. d. Höhe

WKN 510 480 / ISIN DE0005104806

Einladung zur virtuellen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der am

Freitag, 28. Mai 2021, 10.00 Uhr,

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten abgehalten.

Ort der Versammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist im Steigenberger  
Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75, 61348 Bad Homburg.

I.  Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten

 Im Hinblick auf die derzeitige COVID-19-Pandemie und damit aus  
Gesundheitsgründen sowie zur Vermeidung organisatorischer Risiken 
hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 1 Abs. 2 
des Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus- 
wirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“), zuletzt ge-
ändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter 
Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stif-
tungsrecht sowie im Miet- und Patentrecht vom 22. Dezember 2020, be-
schlossen, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktio- 
näre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft) als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten und 
den Aktionären die Stimmrechtsausübung über elektronische Kommuni-
kation (elektronische Briefwahl) sowie über Vollmachtserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu ermöglichen. 
Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemel-
dete Aktionäre vollständig auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung 
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen.  
Informationen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung finden Sie 
auch in Abschnitt III.
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II. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr 2020, des Berichts des Aufsichtsrats und des  
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß  
§§ 289a und 315a HGB

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG am  
26. März 2021 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt.  
Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung.

 Jahresabschluss und Konzernabschluss, die Lageberichte für die Gesell-
schaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des 
Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind 
der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Sämtliche vorstehen-
den Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des  
Bilanzgewinns liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräu-
men der SYZYGY AG, Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, 
Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die Internet- 
seite der Gesellschaft unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor- 
relations/hauptversammlung zugänglich. Eine Abschrift wird jedem  
Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der  
SYZYGY AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in 
Höhe von 4.822.872,85 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 0,15 EUR Dividende 
je dividendenberechtigter Stückaktie: 2.025.003,90 EUR
Einstellung in die Gewinnrücklagen:  0,00 EUR
Gewinnvortrag:  2.797.868,95 EUR

 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende  
regelmäßig am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden 
Geschäftstag, damit am 2. Juni 2021, fällig.

 Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die Gesell-
schaft vor der Hauptversammlung eigene Aktien erwerben oder neue 
Aktien mit Gewinnberechtigung auch für das Geschäftsjahr 2020 ausge-
ben, so werden Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, bei einer unver-
änderten Höhe der Dividende von 0,15 EUR je Aktie eine entsprechend 
geringere (beim Erwerb eigener Aktien) bzw. höhere (bei der Ausgabe 
neuer, auch für das Geschäftsjahr 2020 gewinnberechtigter Aktien) Ge-
samtdividende auszuschütten und einen entsprechend höheren bzw.  
geringeren Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung
https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung
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3.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2021

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernab- 
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 die BDO AG Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu wählen.

 Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss gebildet. Anstelle 
des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat entsprechend Art. 16 
Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr.  537/2014 des Europäischen  
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (EU-Abschlussprüferver- 
ordnung) erklärt, dass sein Wahlvorschlag für die Wahl des Abschluss- 
prüfers und Konzernabschlussprüfers frei von ungebührlicher Ein-
flussnahme durch Dritte ist und ihm im Hinblick auf die Auswahl eines  
bestimmten Abschlussprüfers keine Beschränkung im Sinne des Art. 16 
Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

 Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, hat 
gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, dass keine geschäftlichen, finan-
ziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen ihr, ihren  
Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und  
seinen Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel an ihrer  
Unabhängigkeit begründen können.

6.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die 
Vorstandsmitglieder

 Gemäß § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsen- 
notierten Gesellschaft bei jeder wesentlichen Änderung und mindestens  
alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Ver-
gütungssystems für die Vorstandsmitglieder zu beschließen.

 Bei der Gesellschaft besteht das nachfolgend wiedergegebene Vergü-
tungssystem für den Vorstand. Es wird vom Aufsichtsrat kontinuierlich, 
insbesondere aber auch anlassbezogen bei dem Abschluss neuer und 
bei der Verlängerung bestehender Vorstandsanstellungsverträge über-
prüft und erforderlichenfalls angepasst. Es beachtet die Vorgaben des 
§ 87a Abs. 1 AktG und – von den in der jüngsten Entsprechenserklärung 
gemäß § 161 AktG aufgeführten Ausnahmen abgesehen – die Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung  
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vom 16. Dezember 2019. Dieses Vergütungssystem wurde bereits auf 
den Vorstandsvertrag mit Frau Franziska von Lewinski und auf die Ver-
längerung der Vorstandsverträge mit Herrn Erwin Greiner und Herrn 
Frank Ladner angewendet, die derzeit jeweils eine Laufzeit bis zum  
31. Dezember 2023 haben.

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dieses Vergütungssystem für die Vorstands-
mitglieder zu billigen.

Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

 1. Geschäftsstrategie der Gesellschaft

  SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner 
für digitale Transformation in Marketing und Vertrieb. Human-Centric  
Thinking, Kreativität und Technologie sind die Werkzeuge, mit de-
nen die SYZYGY GROUP an acht nationalen und internationalen 
Standorten mit höchsten Ansprüchen an Konzept, Design, Betriebs-
sicherheit und die Integration in den unternehmerischen Gesamt-
kontext ganzheitliche, digitale Experience-Lösungen entwickelt. Die 
Geschäftsstrategie der SYZYGY AG ist darauf ausgerichtet, diese  
Position ambitioniert weiter auszubauen. Eine erfolgreiche Umset-
zung dieser Strategie findet ihren Niederschlag in der Entwicklung 
des Aktienkurses der SYZYGY-Aktie, in den Finanzkennzahlen und in 
einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. 
Um einen Gleichlauf zwischen den Interessen der Gesellschaft,  
ihren Aktionären, ihren Arbeitnehmern und ihren Vorstandsmitglie-
dern zu sichern, umfasst die Vorstandsvergütung neben einem festen 
Grundgehalt variable Vergütungsbestandteile, die am kurz- und  
langfristigen Erfolg der SYZYGY GROUP ausgerichtet sind.

 2. Feste und variable Vergütungsbestandteile

  Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder umfasst jeweils feste 
und variable Vergütungsbestandteile.

  Die feste Vergütung setzt sich aus einem in monatlich gleichen Raten 
gezahlten Grundgehalt und geldwerten Nebenleistungen zusam-
men. Die Nebenleistungen umfassen (i) nach Wahl des Vorstands-
mitglieds die Bereitstellung eines Dienstwagens oder in monat- 
lichen Raten die Auszahlung einer Car Allowance, (ii) die Gewährung 
von Zuschüssen zur Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversiche-
rung und (iii) die Übernahme der Prämien für die D&O Versicherung.

  Die variable Vergütung umfasst eine kurzfristige und eine langfris- 
tige Beteiligung am Unternehmenserfolg. 

  Die kurzfristige Erfolgsbeteiligung bemisst sich nach der Erreichung 
von jährlich im Voraus vom Aufsichtsrat für das kommende Ge-
schäftsjahr neu festzulegenden, teilweise individuell für das einzelne  
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Vorstandsmitglied und teilweise kollektiv für alle Vorstandsmitglie- 
der zusammen maßgebenden Jahreszielen. Diese Jahresziele orien- 
tieren sich an operativen wie auch insbesondere an strategischen 
Zielsetzungen. Sie werden zum Teil als Finanzkennzahlen und zum 
Teil qualitativ definiert. Auf die Erreichung des operativen Gewinns 
(EBIT) gemäß der genehmigten Geschäftsplanung entfallen 50 Pro-
zent der kurzfristigen Erfolgsbeteiligung. Die weiteren 50 Prozent der 
kurzfristigen Erfolgsbeteiligung orientieren sich je nach Vorstands-
ressort an qualitativen Kriterien wie z.B. Neugeschäftsgewinnen,  
Erreichung von Kollaborationszielen, Integration von erworbenen  
Gesellschaften sowie Erreichung von Zielen in den Bereichen Mergers  
& Acquisitions und Strukturveränderungen. Die kurzfristige Vergü-
tungskomponente gelangt jeweils nach Feststellung des Jahresab-
schlusses zur Auszahlung. Die Höhe der kurzfristigen Erfolgsbetei-
ligung beträgt bei vollständiger Zielerreichung 30 Prozent (bei der 
oder dem Vorsitzenden des Vorstands 33 Prozent) des Jahresgrund-
gehalts. Bei unterjährigem Ausscheiden wird die kurzfristige Erfolgs-
beteiligung für das betreffende Jahr „pro rata“ ausgezahlt.

  Die langfristige Erfolgsbeteiligung orientiert sich an der Entwicklung 
des Aktienkurses der SYZYGY-Aktie. Sie wird in zwei Tranchen in 
Form von virtuellen Aktienoptionen (Phantom Stocks) gewährt. Auf 
die erste, frühestens nach zwei Jahren ausübbare Tranche entfallen 
40 Prozent und auf die zweite, frühestens nach drei Jahren ausüb-
bare Tranche 60 Prozent der insgesamt gewährten Phantom Stocks. 
Bei Ausübung wird die Differenz zwischen dem Basiskurs bei Zu-
teilung der Phantom Stocks und dem Aktienkurs bei Ausübung der 
Phantom Stocks an das betreffende Vorstandsmitglied ausgezahlt. 
Der Basiskurs und der Aktienkurs bei Ausübung entsprechen je-
weils dem Durchschnitt der XETRA-Schlusskurse an den zehn Han-
delstagen vor dem Tag der Gewährung beziehungsweise der Aus-
übung. Vorbehaltlich gewisser Sperrzeiten, z.B. in zeitlicher Nähe 
zur Veröffentlichung der Quartals- und Jahresabschlüsse, kann jede 
Tranche jeweils in einem Zeitfenster von 12 Monaten ab dem ersten 
Ausübungstag ausgeübt werden. Daraus folgt, dass die erste Tran-
che innerhalb von 24 bis 36 Monaten und die zweite Tranche inner-
halb von 36 bis 48 Monaten nach Zuteilung ausgeübt werden kann. 
Der maximale Auszahlungsbetrag der langfristigen Erfolgsbeteili-
gung ist jeweils ausgehend vom Basiskurs bei der ersten Tranche 
bei 60 Prozent Kurssteigerung und bei der zweiten Tranche bei 90 Pro-
zent Kurssteigerung gedeckelt (Cap). Die Höhe der langfristigen Er-
folgsbeteiligung beträgt bei vollständiger Ausübung und maximaler 
Kurssteigerung 123 Prozent des Jahresgrundgehalts bei der Vor-
standsvorsitzenden und bis zu 70 Prozent bei den anderen Vorstands-
mitgliedern, jeweils gerechnet auf Jahresbasis. Bei einer angenom-
menen Kurssteigerung von jährlich 10 Prozent auf den Basiskurs und 
jeweils frühestmöglicher Ausübung beträgt dieser Anteil 45 Prozent 
des Jahresgrundgehalts bei der Vorstandsvorsitzenden und 25 bzw. 
24 Prozent bei den anderen Vorstandsmitgliedern.
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  Die Maximalvergütung beträgt bei vollständiger Erreichung der für 
die kurzfristige Erfolgsbeteiligung festgelegten Jahresziele und bei 
maximaler Kurssteigerung und vollständiger Ausübung der Phantom 
Stocks für die Vorstandsvorsitzende 788.650 EUR und für ein ordent-
liches Vorstandsmitglied 470.330 EUR, bzw. 457.330 EUR auf Jah-
resbasis. Für Zwecke dieser Angabe wurde der Gesamtbetrag der  
maximal möglichen langfristigen Erfolgsbeteiligung gleichmäßig auf 
einen Dreijahreszeitraum verteilt, obwohl die Ausübung der Phan-
tom Stocks erst nach Ablauf der vorstehenden genannten Warte-
zeiten möglich ist. 

  Die variablen Vergütungsbestandteile gelangen erst zur Auszah-
lung, wenn und soweit die jeweils vereinbarten Erfolgsziele er-
reicht wurden. Die Vorstandsmitglieder gehen damit in „Vorleistung“.  
Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder eine Rückfor-
derung variabler Vergütungsbestandteile (sog. Claw-Back-Klausel) 
ist deshalb generell nicht vorgesehen. Die Geltendmachung von 
Regressansprüchen bei individuellem Fehlverhalten wird dadurch 
nicht ausgeschlossen. Um außergewöhnlichen Entwicklungen in an-
gemessenem Rahmen Rechnung zu tragen zu können, behält sich 
der Aufsichtsrat vor, in Fällen außerordentlicher, nicht vorhergese-
hener Entwicklungen, insbesondere bei außerordentlichen Kursstei-
gerungen, zum Beispiel als Folge eines öffentlichen Angebots zum 
Erwerb von SYZYGY-Aktien oder diesbezüglicher Gerüchte, und bei 
außerordentlichen Kurssenkungen, zum Beispiel als Folge einer Son-
derdividende oder einer Kapitalherabsetzung mit Rückzahlung des 
Grundkapitals, die Erfolgsziele auch nachträglich in angemessenem 
Verhältnis zu modifizieren, bzw. herab- oder heraufsetzen. 

 3. Keine aktienbasierte Vergütung

  Bei der SYZYGY AG gibt es derzeit keine Vergütungsbestandteile, 
die die Übertragung von SYZYGY-Aktien und/oder die Gewährung 
von Rechten zum Erwerb von SYZYGY-Aktien zum Gegenstand  
haben (aktienbasierte Vergütung im engeren Sinn). Der administrative 
Aufwand, der mit der Umsetzung eines auf physischer Lieferung von 
Aktien basierenden Vergütungssystems ist erheblich. Die Ziele, die 
in der Regel mit aktienbasierten Vergütungssystemen verfolgt wer-
den, können nach Einschätzung des Aufsichtsrats in vergleichbarer 
Weise mit geringerem Aufwand durch das bestehende Phantom Stock 
Programm der Gesellschaft gefördert werden.

 4. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte

  Die Laufzeit der Anstellungsverträge für die Vorstandsmitglieder der 
SYZYGY AG darf den Rahmen des § 84 Abs. 1 AktG nicht überschrei-
ten. Sie beträgt in der Regel jeweils drei Jahre ohne die Möglichkeit 
einer einseitigen ordentlichen vorzeitigen Beendigung. Die Anstel-
lungsverträge enthalten dementsprechend auch keine sog. Change-
of-Control-Klausel. Eine Verlängerung bestehender Verträge bzw. 
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der Abschluss neuer Verträge ist auch mehrfach möglich. Das Recht 
zur vorzeitigen Beendigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
im Sinne des § 626 BGB bleibt unberührt.

  Die Anstellungsverträge sehen grundsätzlich ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot von zwölf Monaten vor. Das Vorstandsmitglied 
erhält hierfür eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 Prozent der 
während der letzten 24 Monate durchschnittlich bezogenen festen 
und variablen Vergütung. Die Gesellschaft kann auf das nachvertrag-
liche Wettbewerbsverbot verzichten. In diesem Fall entfällt auch die 
Karenzentschädigung. 

  Wird ein Anstellungsvertrag aus einem wichtigen, jedoch nicht in der 
Person des betreffenden Vorstandsmitglieds liegenden und auch 
sonst nicht von ihm zu vertretenden Grund vorzeitig aufgelöst, er-
hält das Vorstandsmitglied eine Abfindung im Rahmen der rechtli-
chen Verpflichtungen und gegebenenfalls unter Anrechnung auf eine  
etwa geschuldete Karenzentschädigung. In der Regel entspricht diese Ab-
findung dem für die Restlaufzeit des Vertrags noch ausstehenden  
festen Gehalt (einschließlich Nebenleistungen), wobei die Dauer 
der zu leistenden Zahlungen auf maximal zwei Jahre begrenzt ist. 

  Mit den Vorstandsmitgliedern werden keine Ruhegehalts- und/oder 
Vorruhestandsregelungen getroffen.

 5.  Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen

  Die Zusammensetzung der Vorstandsvergütung aus festen und  
variablen Vergütungsbestandteilen mit kurz- und langfristigen Er-
folgsbestandteilen findet eine weitgehende Entsprechung bei den 
Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Beschäftigten der 
ersten Führungsebene. Auf diese Weise wird für die SYZYGY GROUP 
ein weitgehend homogenes und durchlässiges Vergütungssystem 
implementiert. Eine weitergehende, womöglich allzu starre Korrela-
tion zwischen der Vergütung der Vorstandsmitglieder und den Be-
schäftigten der ersten Führungsebene oder sogar eines noch grö-
ßeren Kreisses von Beschäftigten hält der Aufsichtsrat angesichts 
seiner gesetzlich normierten Ersatzpflicht gemäß § 116 Satz 3 AktG 
und der im Vergleich ohnehin eher moderaten Höhe der Vorstands-
vergütungen nicht für geboten.

 6. Verfahren zur Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung des Vergü-
tungssystems

  Bei der SYZYGY AG sind keine Aufsichtsratsausschüsse gebildet. 
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder wird dementspre-
chend vom Gesamtaufsichtsrat festgesetzt und implementiert. Es un-
terliegt einer kontinuierlichen allgemeinen Beobachtung und Über-
prüfung durch den Aufsichtsrat und darüber hinaus von Zeit zu Zeit, 
z.B. im Zusammenhang mit dem Abschluss neuer oder der Verlän-
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gerung bestehender Vorstandsanstellungsverträge, auch einer an-
lassbezogenen Überprüfung. Der Aufsichtsrat erachtet das Risiko 
von Interessenkonflikten, die sich bei der Festsetzung, Umsetzung 
und Überprüfung des Vergütungssystems ergeben könnten, als ver-
gleichsweise gering. Gleichwohl auftretende Konflikte hat das be-
treffende Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat unverzüglich anzu-
zeigen. 

 7. Abweichungen vom Vergütungssystem

  Eine Abweichung vom Vergütungssystem ist nicht vorgesehen.

7.  Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschluss-
fassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder

 Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer börsenno-
tierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. Ein die Vergütung bestätigender 
Beschluss ist zulässig.

 Die konkrete Vergütung des Aufsichtsrats der SYZYGY AG ist bereits 
in § 6 Abs. 8 der Satzung geregelt. Sofern keine Änderung vorgese-
hen ist, genügt hierzu ein bestätigender Beschluss. Zusätzlich ist auf-
grund des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG II) nunmehr auch über das abstrakte Vergütungssystem für 
die Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. Die betreffenden Satzungs-
bestimmungen sowie das abstrakte Vergütungssystem sind nachfolgend 
wiedergegeben. Sie beachten die Vorgaben der §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 
87a Abs. 1 AktG und – von den in der jüngsten Entsprechenserklärung 
gemäß § 161 AktG aufgeführten Ausnahmen abgesehen – den Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom  
16. Dezember 2019.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die konkrete Vergütung 
des Aufsichtsrats gemäß § 6 Abs. 8 der Satzung zu bestätigen und das 
abstrakte Vergütungssystem zu beschließen.

 Beschreibung der Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder 

 1. Konkrete Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

  § 6 Abs. 8 der Satzung hat folgenden Wortlaut: 

  „Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz sei-
ner Auslagen eine Vergütung, die aus einem festen und einem  
variablen Vergütungsbestandteil besteht. Die feste Vergütung beträgt 
EUR 20.000,00. Die feste Vergütung erhöht sich um EUR 5.000,00, 
wenn der Börsenpreis der Gesellschaft in dem betreffenden Ge-
schäftsjahr um mindestens 20 Prozent gestiegen ist. Die für den Ver-
gleich maßgeblichen Börsenpreise werden ermittelt aus dem Mittel-
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wert der Schlusskurse für die Aktie im Xetra-Handelssystem (oder 
einem an die Stelle des Xetra-Handelssystems getretenen funktio-
nal vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der ersten fünf Börsentage eines Geschäftsjahres so-
wie während der ersten fünf Börsentage des Folgegeschäftsjahres. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäfts-
jahres im Amt waren, erhalten eine anteilige Vergütung. Die von einem 
Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die Rech-
nung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in  
jeweiliger gesetzlicher Höhe zusätzlich gezahlt.“

 2. Geschäftsstrategie der Gesellschaft

  SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner 
für digitale Transformation in Marketing und Vertrieb. Human-Centric 
Thinking, Kreativität und Technologie sind die Werkzeuge, mit denen 
die SYZYGY GROUP an acht nationalen und internationalen Stand- 
orten mit höchsten Ansprüchen an Konzept, Design, Betriebssi-
cherheit und die Integration in den unternehmerischen Gesamt- 
kontext ganzheitliche, digitale Experience-Lösungen entwickelt. Die 
Geschäftsstrategie der SYZYGY AG ist darauf ausgerichtet, diese  
Position ambitioniert weiter auszubauen. Eine erfolgreiche Umset-
zung dieser Strategie findet ihren Niederschlag in der Entwicklung 
des Aktienkurses der SYZYGY-Aktie, in den Finanzkennzahlen und in 
einer nachhaltigen und langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

  Um die Geschäftsstrategie zu fördern, zur langfristigen Entwicklung 
der Gesellschaft beizutragen und einen Gleichlauf zwischen den In-
teressen der Gesellschaft, ihren Aktionären, ihren Arbeitnehmern 
und ihren Aufsichtsratsmitgliedern zu sichern, umfasst die Aufsichts-
ratsvergütung – auch wenn der Aufsichtsrat keine operativen Aufga-
ben wahrnimmt – neben einem festen Vergütungsbestandteil auch 
einen variablen Vergütungsbestandteil, der sich an der Kursentwick-
lung der SYZYGY-Aktie.

 3. Feste und variable Vergütungsbestandteile

  Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder umfasst jeweils 
feste und variable Vergütungsbestandteile. Die feste Vergütung wird 
für alle Aufsichtsratsmitglieder in gleicher Höhe festgesetzt. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Arbeitsaufwand für 
alle Mitglieder annähernd gleich hoch ist. Die variable Vergütung 
beträgt bei Erreichen des in der Satzung bestimmten Erfolgsziels  
25 Prozent der festen Vergütung. Die Vergütung wird jährlich in einem 
Betrag gezahlt, und zwar jeweils nach der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr beschließt. Eine Rückforderung und/oder nachträgliche 
Anpassung der variablen Vergütung findet auch bei außergewöhn-
lichen Entwicklungen nicht statt. Die Geltendmachung von Regres-
sansprüchen bei individuellem Fehlverhalten wird dadurch nicht  
ausgeschlossen.
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 4. Keine aktienbasierte Vergütung

  Bei der SYZYGY AG gibt es auch für die Aufsichtsratsmitglieder  
derzeit keine Vergütungsbestandteile, die die Übertragung von  
SYZYGY-Aktien und/oder die Gewährung von Rechten zum Erwerb 
von SYZYGY-Aktien zum Gegenstand haben (aktienbasierte Vergü-
tung im engeren Sinn). Der administrative Aufwand, der mit der Um-
setzung eines auf physischer Lieferung von Aktien basierenden 
Vergütungssystems ist erheblich. Die Ziele, die in der Regel mit  
aktienbasierten Vergütungssystemen verfolgt werden, können nach 
Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat in vergleichbarer Weise 
mit geringerem Aufwand durch die bestehende Regelung zur varia-
blen Vergütung gefördert werden.

 5. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte

  Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschließend in der 
Satzung geregelt. Die Vergütung ist an die Bestellung zum Aufsichts-
rat gekoppelt. Beginnt oder endet die Bestellung im Laufe eines  
Geschäftsjahres, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Es gibt  
keine Nebenabreden und insbesondere auch keine Ruhegehalts- 
und/oder Vorruhestandsregelungen oder Zusagen für den Fall einer 
vorzeitigen Beendigung des Aufsichtsratsmandats.

 6.  Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen

  Angesichts der im Vergleich ohnehin eher moderaten Höhe der Auf-
sichtsratsvergütung halten Vorstand und Aufsichtsrat eine weitere 
Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen 
bei der Gesellschaft nicht für geboten.

 7. Verfahren zur Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung des Vergü-
tungssystems

  Der Aufsichtsrat prüft die Angemessenheit der Struktur und Höhe 
seiner Vergütung von Zeit zu Zeit und im Hinblick auf die wieder-
kehrende Pflicht zur Vorlage an die Hauptversammlung gemäß § 113 
Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre insbesondere auf der Grund-
lage eines Vergleichs mit der Aufsichtsratsvergütung bei anderen 
vergleichbaren Unternehmen. Der Aufsichtsrat erachtet das Risiko 
von Interessenkonflikten, die sich bei der Festsetzung, Umsetzung 
und Überprüfung des Vergütungssystems ergeben könnten, als ver-
gleichsweise gering. Gleichwohl auftretende Konflikte hat das be-
treffende Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat unverzüglich anzu-
zeigen.
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8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten  
Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung

 Die in der Hauptversammlung vom 8. Juli 2016 erteilte Ermächtigung  
zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2016) wird am 
8. Juli 2021 auslaufen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
das bestehende Genehmigte Kapital 2016 aufzuheben, ein neues Ge-
nehmigtes Kapital 2021 zu schaffen und § 4 Abs. 4 der Satzung dement-
sprechend insgesamt wie folgt neu zu fassen:

  „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2026 durch 
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmal oder 
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 6.750.000,00 gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

  – um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, oder

  – wenn der auf die neuen Aktien entfallende anteilige Betrag am 
Grundkapital 10 Prozent des bei Wirksamwerden dieser Ermäch-
tigung und bei der Beschlussfassung über die Ausübung der  
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unter 
schreitet. Auf den Betrag von 10 Prozent des Grundkapitals ist der 
Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer  
entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise ver- 
äußert werden. Im Sinne dieser Ermächtigung entspricht der 
„Ausgabepreis“ bei Übernahme der neuen Aktien durch einen  
Emissionsmittler und einer Verpflichtung des Emissionsmittlers, 
die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, dem Betrag, der von  
dem oder den Dritten zu zahlen ist, im Übrigen entspricht der  
Ausgabepreis dem Ausgabebetrag.

  Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen auszuschließen, wenn der Erwerb des Gegenstands der 
Sachleistung im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und 
der Wert der Sachleistung den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet.

  Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen.“
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Bericht zu Punkt 8 der Tagesordnung – Beschlussfassung über die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende 
Änderung der Satzung mit Ermächtigung zum Ausschluss des  
Bezugsrechts

 Zu Punkt 8 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß § 203  
Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden 
Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre:

 Der Vorstand und der Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft 
unter dem Tagesordnungspunkt 8, ein neues genehmigtes Kapital über 
insgesamt 6.750.000,00 EUR zu schaffen (Genehmigtes Kapital 2021).

 Dem Vorstand soll mit dem Genehmigten Kapital 2021 wieder ein effek-
tives und flexibel einsetzbares Instrument an die Hand gegeben wer-
den, um auf aktuelle Marktentwicklungen schnell reagieren und die  
Kapitalausstattung der Gesellschaft auch entsprechend zeitnah stärken 
zu können. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
sich jederzeit kurzfristig Chancen zur Verbesserung der Wettbewerbs-
position, z.B. durch größere Unternehmensakquisitionen, ergeben kön-
nen, die ihrerseits die Durchführung von Kapitalmaßnahmen notwendig 
machen. In diesen Fällen soll die Gesellschaft in der Lage sein, schnell 
und flexibel zu reagieren, ohne auf die nächste ordentliche Hauptver-
sammlung warten zu müssen. 

 Bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der vorgeschlagene 
Beschluss sieht jedoch vor, dass der Vorstand in entsprechender  
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt wird, das Bezugs- 
recht auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien deren 
Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit zum Bezugs-
rechtsausschluss kann dann genutzt werden, um die neuen Aktien aus  
der genehmigten Kapitalerhöhung schnell in einem günstigen Markt- 
umfeld zu platzieren. Im Vergleich dazu ist die Ausgabe von Aktien  
unter Gewährung eines Bezugsrechts unter Umständen weniger  
attraktiv, da zur Wahrung der Bezugsfrist der Ausgabepreis bereits zu 
einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt festgesetzt werden muss. Dies 
kann, insbesondere wenn die Märkte eine hohe Volatilität aufweisen, 
dazu führen, dass erhebliche Preisabschläge gemacht werden müssen.

 Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, 
dass die Aktien nicht wesentlich unter dem Börsenkurs ausgegeben 
werden, wodurch der Wert des Bezugsrechts praktisch gegen null geht. 
Diese Ermächtigung ist auf das in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene 
Volumen von höchstens 10 Prozent des Grundkapitals beschränkt. Auf 
diese 10 Prozent sind diejenigen Aktien anzurechnen, die zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung des genehmigten Kapitals bereits unter Bezugsrechts-
ausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder z.B. nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ver-
äußert wurden. Unabhängig davon, ob entsprechende Ermächtigungen 
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mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses einzeln oder kumu-
lativ ausgenutzt werden, soll insgesamt die Grenze von 10 Prozent des 
Grundkapitals nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht überschritten werden. 
Die vorgeschlagenen Ermächtigungen mit der jeweiligen Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses im Sinne des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sol-
len dem Vorstand in der konkreten Situation die Möglichkeit geben, das  
Finanzierungsinstrument zu wählen, welches im Interesse der Gesell-
schaft und der Aktionäre am besten geeignet ist.

 Ferner soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die 
Aktien gegen Sacheinlagen ausgeben zu können. Dies kann insbeson-
dere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen praktisch bedeutsam werden, wenn z.B. der oder die Verkäufer 
darauf bestehen, eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur 
Geld zu erhalten. Die erbetene Ermächtigung schafft zusätzliche Flexi-
bilität und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen.

 Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sacheinlagen als auch  
ein diesbezüglicher Bezugsrechtsausschluss, sollen jedoch nur dann 
ausgenutzt werden, wenn der Erwerb des betreffenden Gegenstands 
im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein anderwei-
tiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht 
oder nur zu ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen  
Fällen wird die Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter 
Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der in seinen Auswir-
kungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. So wird zum  
Beispiel bei dem Erwerb von Sacheinlagen regelmäßig zu prüfen sein, 
ob anstelle eines Bezugsrechtsausschlusses zumindest den außen  
stehenden Aktionären auch ein paralleles Bezugsrecht gegen Bar- 
leistung gewährt werden kann. Dem Interesse der Aktionäre wird weiter  
dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb 
von Sacheinlagen gegen Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an  
Marktpreisen zu orientieren.
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III. Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

1. Allgemeines zur virtuellen Hauptversammlung und ausübbaren  
Aktionärsrechten

 Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass  
die Hauptversammlung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 des COVID-19- 
Gesetzes ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus-
schließlich als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. 

 Dies bedeutet insbesondere Folgendes: 

 Ort der Versammlung im aktienrechtlichen Sinn sind Konferenzräume im 
Steigenberger Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75, 
61348 Bad Homburg. Dort werden während der Hauptversammlung zu-
mindest der Versammlungsleiter, der Vorstand, ein mit der Niederschrift 
der Hauptversammlung beauftragter Notar sowie ein Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft zugegen sein. 

 Eine persönliche physische Teilnahme von Aktionären oder Aktionärs-
vertretern (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) an 
der Hauptversammlung vor Ort ist nicht möglich. 

 Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als virtu-
elle Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes führt zu  
Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den 
Rechten der Aktionäre. Die Hauptversammlung wird am 28. Mai 2021  
ab 10:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton über das Internet auf der Inter- 
netseite der Gesellschaft unter https://ir.syzygy.net/germany/de/ 
investor-relations/hauptversammlung im passwortgeschützten Internet- 
service für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevoll-
mächtigten übertragen werden. Die angemeldeten Aktionäre oder  
deren Bevollmächtigte können ihre Stimmen ausschließlich im Wege der 
elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der nach-
folgend beschriebenen Bestimmungen ausüben. Eine elektronische Teil-
nahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 Aktienge-
setz ist nicht möglich. 

 Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungs- 
gemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte gemäß  
den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre eingeräumten 
Aktionärsrechte ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder 
Widerspruch zu Protokoll erklären.

 Wir bitten die Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der 
nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur 
Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.

https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung
https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung
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2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung des 
Nachweisstichtags

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet und der Ge-
sellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Als Nach-
weis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder 
zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein durch den Letztintermediär ge-
mäß § 67c Abs. 3 AktG ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes aus. 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Ge-
sellschaft bei der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse spätestens bis Freitag, 
den 21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:

 
SYZYGY AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 889 690 633

E-Mail: anmeldung@better-orange.de

 Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einund-
zwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf 
Freitag, den 7. Mai 2021, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (Nachweisstich-
tag).

 Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts be- 
messen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für 
die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (voll-
ständigen oder teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem  
Nachweisstichtag bleibt für die Teilnahme und den Umfang des Stimm-
rechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis- 
stichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe 
von Aktien in der Zeit zwischen dem Nachweisstichtag und der Haupt-
versammlung: Wer nach dem Nachweisstichtag und noch vor der Haupt-
versammlung (weitere) Aktien erwirbt, ist mit diesen (weiteren) Aktien  
weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Für die Dividendenberechti-
gung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung.

 Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungs-
gemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes bis spätestens 21. Mai 2021, 
24:00 Uhr (MESZ), werden den Aktionären die Zugangsdaten für die  
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internet- 
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seite der Gesellschaft unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor- 
relations/hauptversammlung übersandt („HV-Ticket“). Wir bitten die  
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nach-
weises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

3. Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton

 Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtig-
ten wird am 28. Mai 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ) die gesamte Hauptver-
sammlung, einschließlich der Beantwortung der eingereichten Fragen 
während der Hauptversammlung und der Abstimmungen in Bild und Ton 
live auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.syzygy.net/ 
germany/de/investor-relations/hauptversammlung im passwortge-
schützten Internetservice der Gesellschaft übertragen.

 Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im 
Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz (elektronische bzw. Online-
Teilnahme).

4. Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung

 Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärs- 
vereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung 
und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den vorstehenden 
Bestimmungen (siehe Abschnitt III.2.) erforderlich. Bevollmächtigt der  
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder meh-
rere von diesen, nicht jedoch alle Bevollmächtigten, zurückweisen.

 Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Person oder Institution durch Erklärung gegenüber dieser Person 
oder Institution mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, 
weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende 
Person oder Institution möglicherweise eine besondere Form der Voll-
macht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 
festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit 
dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

 Wenn weder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsbera-
ter oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder  
Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Vollmacht, ihr Wider- 
ruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
der Textform (§ 126b BGB). In diesem Fall können die Aktionäre das For-
mular verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird zu-
sammen mit den Unterlagen, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmel-
dung und Nachweiserbringung erhält, sowie auf Verlangen übersandt 

https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung
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und steht auch unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/
hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

 Per Post, Telefax oder E-Mail können der Nachweis der Bevollmäch-
tigung sowie deren Änderung und Widerruf bis zum 27. Mai 2021,  
24:00 Uhr (MESZ) wie folgt an die Gesellschaft an folgende Anschrift,  
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

SYZYGY AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 889 690 655

E-Mail: syzygy@better-orange.de

 Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann 
ebenfalls unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter  
https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung  
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ab dem 7.  Mai 2021, 
00:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 
Hauptversammlung am 28. Mai 2021, 10:00 Uhr (MESZ), erteilt, übermit-
telt, geändert oder widerrufen werden.

 Entscheidend ist unabhängig vom Übermittlungsweg jeweils der Zeit-
punkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

 Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend 
genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein ge-
sonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt  
sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits er-
teilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungs- 
wegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar 
gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

 Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den  
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten erhält.

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter

 Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, sich durch von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigte in 
der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch im Fall einer Bevoll-
mächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind eine fristge-
rechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme 
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an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den 
vorstehenden Bestimmungen (siehe Abschnitt III.2.) erforderlich. 

 Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das 
Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteil-
ten Weisungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach 
eigenem Ermessen ausüben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur 
zur Stimmrechtsausübung befugt, wenn und soweit eine ausdrückliche  
Weisung zu den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt-
gemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichts-
rat, zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 
Abs. 2 AktG bekanntgemachten – Beschlussvorschlägen von Aktionären  
sowie zu etwaigen vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG 
zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von  
Aktionären vorliegt. 

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchge-
führt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversamm-
lung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungs-
punkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.

 Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten 
zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs- 
beschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von An-
trägen entgegen.

 Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft können per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Ab-
schnitt III.4. (Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung) 
genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis späte-
stens 27. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), oder unter Nutzung des unter  
https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung 
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren ab dem 7. Mai 2021, 00:00 Uhr (MESZ), bis 
zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
28. Mai 2021 erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

 Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung 
und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor- 
relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

 Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch 
selbst durch elektronische Briefwahl ausüben. Auch im Fall einer Aus-
übung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl sind eine fristge-
rechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme 
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an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den 
vorstehenden Bestimmungen (siehe Abschnitt III.2.) erforderlich.  

 Briefwahlstimmen können unter Nutzung des unter https://ir.syzygy.net/ 
germany/de/investor-relations/hauptversammlung zugänglichen pass-
wortgeschützten Internetservice gemäß dem dafür vorgesehenen Ver-
fahren ab dem 7. Mai 2021, 00:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Ab-
stimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28. Mai 2021 
elektronisch abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 

 Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Ab-
stimmung über die in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung 
bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung ge-
mäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von  
Aktionären sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127  
AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären beschränkt.

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchge-
führt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitge-
teilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Brief-
wahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

 Auch die gemäß dem Abschnitt III.4. (Verfahren für die Stimmabgabe 
bei Stimmrechtsvertretung) Bevollmächtigten können sich der elektro-
nischen Briefwahl bedienen.  

7. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 COVID-19-Gesetz

 Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag des Grund- 
kapitals von 500.000,00 EUR (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Auf § 124 Abs. 2 Satz 3 
AktG wird hingewiesen. Das Verlangen muss dem Vorstand der Gesell-
schaft schriftlich, spätestens bis Dienstag, den 27. April 2021, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter folgender Adresse zugehen: 

Vorstand der SYZYGY AG 
Horexstraße 28 
61352 Bad Homburg 
Deutschland

 Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 
Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 
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dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.

 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unver-
züglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt ge-
macht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen  
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der ge-
samten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der 
Internetadresse https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/
hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 
i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

 Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge  
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimm-
ten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl des  
Abschlussprüfers bzw. des Aufsichtsrats übersenden. Gegenanträge, 
Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptver-
sammlung sind ausschließlich zu richten an: 

SYZYGY AG 
Susan Wallenborn 
Horexstraße 28 
61352 Bad Homburg 
Deutschland

Telefax +49 (0)6172 9488 270

E-Mail: ir@syzygy.de

 Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vor-
stands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungs-
punkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG 
nebst einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnah-
me der Verwaltung im Internet unter https://ir.syzygy.net/germany/de/ 
investor-relations/hauptversammlung veröffentlichen, wenn sie der Ge-
sellschaft spätestens bis Donnerstag, den 13. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 
unter der oben in diesem Abschnitt genannten Adresse, Telefax-Nr. oder  
E-Mail-Adresse zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine 
Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind, 
insbesondere sofern ein Nachweis der Aktionärseigenschaft erfolgt.  
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären müssen nicht zugänglich gemacht werden.

 Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung 
kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraus-
setzungen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht 
nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000  
Zeichen beträgt. 
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 Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenan- 
träge oder Wahlvorschläge gestellt werden. 

 Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126  
oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als 
in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder 
den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 
und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

 Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommuni- 
kation gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
COVID-19-Gesetz

 Den Aktionären und ihren Bevollmächtigten wird abweichend von § 131 
Abs. 1 AktG nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des 
COVID-19-Gesetzes eine Fragerecht im Wege der elektronischen Kom-
munikation eingeräumt. 

 Der Vorstand hat vorgegeben, dass ein Fragerecht der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten in der virtuellen Hauptversammlung selbst nicht 
besteht. Vielmehr sind Fragen von Aktionären und deren Bevollmächtig-
ten bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, also bis spä-
testens 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich über den pass-
wortgeschützten Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/
investor-relations/hauptversammlung einzureichen. Später eingehende 
Fragen werden nicht berücksichtigt. 

 Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre, die den erforderlichen Nachweis des Anteils-
besitzes erbracht haben, bzw. deren Bevollmächtigte. Der Vorstand ent-
scheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie Fragen beantwor-
tet werden. 

 Die Beantwortung erfolgt während der Hauptversammlung.

 Möglichkeit des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse

 Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptver-
sammlung wird ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären und ihren 
Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, nach Maßgabe 
von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes die Möglichkeit zum  
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einge-
räumt. Ein Widerspruch kann ausschließlich über den passwortge- 
schützten Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/ 
investor-relations/hauptversammlung erklärt werden und ist ab dem  
Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch 
den Versammlungsleiter möglich.
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 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127 Abs. 1, 131 Abs. 1 AktG) i.V.m. § 1 COVID-19-Gesetz können auch im  
Internet unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/ 
hauptversammlung eingesehen werden. 

8. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informa-
tionen nach § 124a AktG zugänglich sind

 Die Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden 
Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen 
stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft https://ir.syzygy.net/
germany/de/investor-relations/hauptversammlung zur Verfügung. Die 
Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter  
derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

9. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

 Das Grundkapital der Gesellschaft von 13.500.026,00 EUR ist im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 13.500.026 
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Aus eigenen  
Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein Stimmrecht zu. Die Gesell-
schaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine 
eigene Stückaktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberech-
tigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung somit 13.500.026.

10. Hinweis zum Datenschutz

 Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung ha-
ben für uns einen hohen Stellenwert. In unserer Datenschutzerklärung  
haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener  
Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. 
Diese stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.syzygy.net/ 
germany/de/investor-relations/datenschutz zur Verfügung.

Bad Homburg v. d. Höhe, im April 2021 
 
SYZYGY AG
Der Vorstand 
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